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Thüringer Landesamt für Umwelt, B€rgbau und Naturschutz
(Außenstelle Wdmar) Cad-August-Allee 8 - 10, 99423 Wdmar

PosUusgang

KGS Stadtplanungsbüro Helk GmbH
Kupferstraße 1

99441Mellingen

Gebündelte Gesamtstellungnahme zum Entwurf des
Bebauungsplanes ,,Neubau Rettungswache an der Jenaer Straße"
der Stadt Apolda, Kreis Weimarer Land
- Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 BauGB
und ThürStAnz Nr. 3,U2005, S. 153&1548 -

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach Prüfung der eingereichten Unterlagen zu o. g. Vorhaben hinsichtlich
der vom Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
(TLUBN) zu vertretenden öffentlichen Belange

. des Naturschutzes und der Landschaftspflege (Abteilung 3),

. der Wassenrirtschaft (Abteilung 4),
o des wasserrechtlichen Vollzuges (Abteilung 5),
o des lmmissionsschutzes und der Abfallwirtschaft (Abteilung 6),
. der lmmissionsübenryachung und der abfallrechtlichen Über-

wachung (Abteilung 7),
o des Geologischen Landesdienstes und des Bergbaus (Abteilung 8)

übergebe ich lhnen in der Anlage die gebündelte Stellungnahme des
TLUBN.

Mit freundlichen Grüßen
lm Auftrag

Gr-'n
lna Pusta!
Referatsleiterin

Umfangreiche lnformationen zu Themen wie Geologie, Bodenkunde, Seismologie, Naturschutz, Hydrologie,
Hochwassermanagement, Gewässerschutz, Luft, Lärm und unzerschnittenen verkehrsarmen Räumen finden Sie im
Kartendienst des TLUBN (www.tlubn.thueringen.de/kartendienst). Für eine schnellere und effizientere Beaöeitung lhrer

wird um die von tm

Bei Zugänglichmachung der gebündelten Stellungnahme durch Dritte - insbesondere in elektronischer Form - wird um
Anonymisierung der personenbezogenen Kontaktdaten in geeigneter Form gebeten. Allgemeine lnformationen zum
Datenschutz im TLUBN finden Sie im lnternel auf der Seite www.tlubn.thueringen.de/datenschutz.
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Abteilunq 3: Naturschutz und Landschaftspflese

Belanse des Naturschutzes und der Landschaftspfleqe

Ansprechpartner: Rainer Karsten
Tel.: +49 361 57 3941 364
E-Mail: Rainer.Karsten@Uubn.thueringen.de
Geschäfßzeichen: 5070-32-3447 I 1647 -1

keine Betroffenheit

keine Bedenken

Bedenken/Einwendungen

Stellungnahme, Hinweise, lnformationen

Die Zuständigkeit für die Wahrnehmung der Belange des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege in diesem Verfahren liegt vollständig bei der unteren Naturschutzbehörde im örtlich
zuständigen Landratsamt.
Ob Geschütäe Landschaftsbestandteile/Flächennaturdenkmale, Naturdenkmale, gesetzlich ge-
schützte Biotope oder artenschutzrechtliche Belange betroffen sind und die Eingriffsregelung
gemäß § 13 ff. Bundesnaturschutzgesetz i. V. m. § 5 ff. Thüringer Naturschutzgesetz konekt ab-
gearbeitet wurde, wurde nicht geprüft.
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Abteilunq 4: Wassen Yirtschaft

Belanqe der Wassenrirtschaft

Ansprechpartnerin: Andrea Sauer
Tel.: +49 36'1 57 3917 21'l
E-Mail : andrea.sauer@tlubn.thueringen.de
Geschäftszeichen: 5070-44-32147 I 1 Ul -1

keine Betroffenheit

keine Bedenken

Bedenken/Einwendungen

Stellungnahme, Hinweise, lnformationen

lnformationen
Die Abteilung 4 nimmt nicht als verwaltende Stelle des wasserwirtschaftlichen Grundbesitzes der
öffentlichen Hand Stellung. Die fachlichen Anforderungen, die sich aus der Gewässerunterhaltung
des Referates 44, Gewässerunterhaltung, bzru. aus den eigenen Planungen der Referate 43,

Flussgebietsmanagement, und 45, Wasserbau, ergeben, sind im Fall, dass wasserwirtschaftlicher
Grundbesitz des Freistaates Thüringen betroffen ist, auch als Stellungnahme des Grundstücks-
eigentümers zu werten. Die weiteren privatrechtlichen Belange (Kauf, Verkauf, Dienstbarkeiten,
Auflösung von Pachtverträgen etc.), die bei einer Projektumsetzung erforderlich werden, hat der
Projektträger im Zuge der (Teil-)Projektumsetzung mit den Betroffenen gesondert abzustimmen
und zu vereinbaren.
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Abteiluno 5: Wasse rrechtlicher Vollzuo

Belanqe Abwasser. Zulassunqsverfahren an Gewässern l. OrdnunE. Grundvyasser.
Stauanlasenaufsicht. Durchqänoiqkeit. Wasserbuch. Wasserschutzsebiete. Uberschwem-
munqssebiete. Wismut- und Kaliberobau

Ansprechpartnerin: Uta Bräutigam
1s1.'+49 361 57 3943 897
E-Mail : Uta.Braeutigam@tlubn.thueringen.de
Geschäftszeichen: 5070-82-32147 I 1 647 -1

keine Betroffenheit

keine Bedenken

Bedenken/Einwendungen

Stellungnahme, Hinweise, lnformationen

Hinweis
Diese Stellungnahme berücksichtigt nur die Belange der Wassenrirtschaft, für die die obere

Wasserbehörde gemäß § 61 Abs. 2 ThürWG zuständig ist. Die von der unteren Wasserbehörde
(§ 61 Abs. 1 ThürWG) zu vertretenden Belange sind nicht berücksichtigt und gesondert ab-

zufragen.
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Abteiluns 6: lmmissionsschutz und Abfallwirtschaft

Belanse des lmmissionsschutzes

Ansprechpartner: Jürgen Jacobi
Tel.: +49 361 57 3943 847
E-Mail: juergen jacobi@üubn.thueringen.de

Geschäftszeichen: 507G61 -3447 I 1 il7 -1

keine Betroffenheit

keine Bedenken

Bedenken/Einwendungen

Stellungnahme, Hinweise, lnformationen

Belanse Abfallrechtliche Zulassunqen

Ansprechpartnerin: Anja Funke
Tel.: +49 361 57 3943 857
E-Mail: anja.tunke@tlubn.thueringen.de
Geschäftszeichen: 5070-64-3447 I 1 il7 -1

keine Betroffenheit

keine Bedenken

Beden ken/Einwend u ngen

Stellungnahme, Hinweise, lnformationen
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Abteilunq 7: lmmissionsüberwachuns. Bodenschutz und Altlasten

Belange der lmmissionsüberwachung

Ansprechpartnerin: Maria Hahn
Tel.: +49 361 57 3943 669
E-Mail : maria.hahn@tlubn.thueringen.de
Geschäftszeichen: 5070-71 -32147 I 1 647 -1

keine Betroffenheit

keine Bedenken

Bedenken/Einwendungen

Stellungnahme, Hinweise, lnformationen

Planungsgrundsatz
Bei dem Vorhaben wird der Planungsgrundsatz des § 50 BlmSchG eingehalten.

Einhaltung der Orientierungswerte der DIN 18005, Teil 1

Ob die Orientierungswerte der DIN 18005, Teil 1 im Plangebiet überschritten werden, bedarf einer
entsprechenden Untersuchung. Auf tiefergehende Untersuchungen kann dann verzichtet werden,

wenn bereits bei einer groben Abschätzung festgestellt wird, dass keine Überschreitungen der
Orientierungswerte der DIN 18005, Teil 1 zu enrarten sind. Werden die v. g. Orientierungswerte

in einem oder mehreren Bereichen des Plangebietes überschritten, sind zielführende aktive oder
passive Schallschutzmaßnahmen in der Planung aufzuführen.

Einhaltung der Werte der DIN 4109
Die bauliche Ausführung von Gebäuden hat so zu erfolgen, dass die in der DIN 4109 aufgeführten

Werte nicht überschritten werden.

Hinweise
AW Baulärm: Während der Bauphase ist sicherzustellen, dass die in der Allgemeinen Ver-

waltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm - Geräuschimmissionen - (AW Baulärm vom

19.08.1970) festgesetzten lmmissionsrichtwerte für die betroffenen Gebiete während der Tag-

zeit und vor allem während der Nachtzeit eingehalten werden. Dabei gilt als Nachtzeit die Zeit
von 20:00 bis 7:00 Uhr.

12. BlmSchV - Störfallverordnunq: lm Umfeld des Vorhabens befindet sich in einem Umkreis von

3 km folgende der Störfallverordnung unterliegende Anlage: Laborchemie Apolda, Utenbacher
Straße 72 in 99510 Apolda.
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Betanse Abfallrechtl iche Überwachuns

Ansprechpartnerin: Anja Funke
Tel.: +49 361 57 3943 857
E-Mail: anja.tunke@tlubn.thueringen.de
Geschäftszeich en'. 5O7O-7 43447 I 1 U7 -1

keine Betroffenheit

keine Bedenken

Bedenken/Einwendungen

Stellungnahme, Hinweise, lnformationen

Belanoe des Bodenschutzes/Altlasten

Ansprechpartner: Alexander Knüpfer
Tel.: +49 (361) 57 332-1689
E-Mail: Alexander. Knuepfer@tlubn.thueringen.de
Geschäfßzeichen: 5070-75-3447 I 1 U7 -1

keine Betroffenheit

keine Bedenken

Bedenken/Einwendungen

Stellungnahme, Hinweise, lnformationen

Die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) und dem
Thüringer Bodenschutzgesetz (ThürBodSchG) sowie der aufgrund des BBodSchG und des
ThürBodSchG erlassenen Rechtsverordnungen obliegt gemäß § 11 Abs. 1 ThürBodSchG grund-
sätzlich den unteren Bodenschutzbehörden. Untere Bodenschutzbehörden sind nach § 9 Abs. 3
ThürBodSchG die Landkreise und kreisfreien Städte im übertragenen Wirkungskreis. Deren Ver-
waltung ist aufgrund der sachlichen und örtlichen Zuständigkeit als Träger öffentlicher Belange
beim Bodenschutz zu beteiligen.
Für das o. g. Vorhaben ist primär die untere Bodenschutzbehörde innerhalb ihres Aufgabenbe-
reiches einzubeziehen. Eine Ausnahme besteht, wenn es sich beiden betroffenen Flächen bzw.
Liegenschaften um Eigentum des Landkreises oder einer kreisfreien Stadt handelt oder eine
anderweitige eigene Betroffenheit des Landkreises oder der kreisfreien Stadt vorliegt. Dann ist
die obere Bodenschutzbehörde - Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz,
Referat 75 - gemäß § 9 Abs. 2 ThürBodSchG als zuständige Behörde zu beteiligen. Auf landes-
eigene Flächen oder eine sonstige eigene Betroffenheit muss von den unteren Bodenschutz-
behörden hingewiesen und das Referat 75 hinzugezogen werden.
Die Zuständigkeit der oberen Bodenschutzbehörde nach § 11 Abs. 1 S. 2 ThürBodSchG ist
eröffnet, da der Träger des Vorhabens und Grundstückseigentümer der Landkreis Weimarer Land
ist. Vorhabenträgerin ist des Weiteren die Robert-Koch-Krankenhaus Apolda GmbH. Der Gel-
tungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes umfasst eine Fläche von ca. 1,18 ha,
welche bereits als Parkplatz gebaut und genutzt wurde. Das Plangebiet weist somit großflächig
versiegelte Bereiche auf.
Gemäß § 1a und § 202 BauGB ist ein sparsamer und schonender Umgang mit dem Boden und
der Schutz des Mutterbodens vorgeschrieben (Hinweis).
Das BBodSchG bearveckt den nachhaltigen Erhalt der Bodenfunktionen nicht versiegelter Böden
bzw. die weitestgehende Vermeidung von Beeinträchtigungen der natürlichen Funktionen bei Ein-
wirkungen auf den Boden (§ 1 BBodSchG; Hinweis).
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Aus diesem Grunde ist es erforderlich, im Rahmen der vorgesehenen Erschließungs- und Bau-

maßnahmen alle Bodenarbeiten durch geeignete Verfahren und Arbeitstechniken sowie unter

Berücksichtigung des Zeitpunktes so auszuführen, dass baubetriebsbedingte Bodenbelastungen
(2. B. Verdichtungen, Erosion, Vernässungen und Vermischung von Boden mit Fremdstoffen) und

sonstige nachteilige Bodenveränderungen auf das unumgängliche Maß begrenzt werden, damit

das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen nicht zu besorgen ist (Auflage). Beeinträch-

tigungen des Bodens sind bei der Planung zu berücksichtigen, während der Baudurchführung zu

vermeiden oder zu begrenzen und durch Übenrachungsmaßnahmen zu überprüfen (Auflage).

Auf die Einhaltung der relevanten Forderungen folgender Rechtsgrundlagen und technischer
Regelwerke wird ausdrücklich hingewiesen:
- Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten

(Bundes-Bodenschutzgesetz- BBodSchG) vom 17.03.1998 (BGBI. I S.502), in der derzeit
gültigen Fassung,

- Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) vom 12.07.1999 (BGBI. I

S. 1554), in der derzeit gültigen Fassung,
- Thüringer Gesetz zur Ausführung des Bundes-Bodenschutzgesetzes (ThürBodSchG) vom

16.12.2003 (GVBI. Nr. 15, S.511), in derderzeitgültigen Fassung,
- DIN 19731- Verwertung von Bodenmaterial sowie DIN 18915 - Bodenarbeiten.

Des Weiteren werden die Checklisten Schutzgut Boden für Planungs- und Zulassungsverfahren -

Arbeitshilfen für Planungspraxis und Vollzug der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz

(LABO) - zur Anwendung empfohlen.*
Der Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan ,,Neubau der Rettungswache an der

Jenaer Straße" von August 2022 ist zu entnehmen, dass im Plangebiet keine AltlasUAltlasten-

verdachtsflächen bekannt sind (S. 23.).
Das vom Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz geführte Altlasteninformationssystem

über Altlasten und altlastenverdächtige Flächen (THALIS), die dem Anwendungsbereich des

Bundes-Bodenschutzgesetzes unterliegen (§ 7 Abs. 1 ThürBodSchG), weist weder im Plange-

biet, Gemarkung Apolda, Flur 15, Flurstücke 2130117 ,2130119,2130123 (Teilfläche),2130124 und
2130125 (Teilfläche) noch im direkten Umfeld Altlastenverdachts-flächen aus.

Nach § 2 Abs. 1 ThürBodSchG sind die Verursacher schädlicher Bodenveränderungen oder Alt-

lasten sowie deren Gesamtrechtsnachfolger, die Grundstückseigentümer, die lnhaber der tat-

sächlichen Gewalt über ein Grundstück sowie die Gemeinden und die mit öffentlichen Planungen

beauftragten Stellen verpflichtet, konkrete Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Altlast oder

schädlichen Bodenveränderung unverzüglich dem Landkreis mitzuteilen (Hinweis).

Ergeben sich im Zuge von Baumaßnahmen, Baugrunduntersuchungen, Ausschachtungen oder

ähnlichen Eingriffen Hinweise auf schadstoffbedingte schädliche Bodenveränderungen, so sind

Maßnahmen, die die Feststellung des Sachverhalts oder die Sanierung behindern können, bis

zur Freigabe durch die zuständige Bodenschutzbehörde zu unterlassen (Auflage). Die zuständige

Bodenschutzbehörde hat über die Freigabe unverzüglich zu entscheiden (Hinweis).

Schreiben des Thüringer Ministeriums ftlr Umwelt, Energie und NaturschuE vom 09.04.2020
www.labo{eutschland.deA/eroeffentlichunoen-BodenschuE-inder-Planuno.html
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Abteilung 8: Geoloqischer Landesdienst und Bersbau

Hinweise zum Geologiedatengesetz (GeolDG)

Geologische Untersuchungen - Erdaufschlüsse (Bohrungen, größere Baugruben, Messstellen)

sowie geophysikalische oder geochemische Messungen - sind gemäß § I Geologiedatengesetz
(GeolDG) spätestens zweiWochen vor Baubeginn unaufgefordert beim Thüringer Landesamt für
Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) anzuzeigen. Weiterhin sind die Ergebnisse
(Bohrdokumentation, Messdaten, Test- und Laboranalysen, Pumpversuchsergebnisse, Lage-
pläne u. ä.) gemäß § I GeolDG spätestens drei Monate nach Abschluss der Untersuchungen

unaufgefordert durch die Auftraggeber oder die beauftragten Firmen vorzugsweise elektronisch
zu übergeben. Bitte weisen Sie in Ausschreibungs- und Planungsunterlagen auf diese Pflicht hin.

Für die Übermittlung steht lhnen die E-Mail-Adresse poststelle@tlubn.thuerinqen.de zur
Verfügung. Die entsprechenden Formulare und Merkblätter finden Sie unter
www.tlubn.thuerinoen.de/qeolooie-berqbau/landesqeoloqie/oeoloqiedatenoesetz.
Rechtsgrundlagen sind das ,,Gesetz zur staatlichen geologischen Landesaufnahme sowie zur
Übermittlung, Sicherung und öffentlichen Bereitstellung geologischer Daten und zur Zurvertü-
gungstellung geologischer Daten zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben (Geologiedatengesetz-
GeolDG)" in Verbindung mit der,,Thüringer Bergrecht- und Geologiedaten-Zuständigkeitsverord-
nung (ThürBGZustVO)".

Eventuell im Planungsgebiet vorhandene Bohrungsdaten können unter www.infoqeo.de online
recherchiert werden.

Belanse Geoloqie/Rohstoffqeolosie

Ansprechpartner: Michael Klose
Tel.: +49 361 57 3941 622
E-Mail : michael.klose@tlubn.thueringen.de
Geschäftszeichen: 5070-82-3447 I 1 647 -1

keine Betroffenheit

keine Bedenken

Bedenken/Einwendungen

Stellungnahme, Hinweise, !nformationen
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Belanqe lnoenieuroeoloqie/Baugrundbewertuno

Ansprechpartner: Markus Meißner
Tel.: +49 361 57 3941 624
E-Mail: markus.meissner@tlubn.thueringen.de
Geschäftszeichen: 5070-82-3447 I 1 647 -1

keine Betroffenheit

keine Bedenken

Bedenken/Ei nwend u ngen

Stellungnahme, Hinweise, lnformationen

Der geplante Standort im Südostrandbereich des Apoldaer Grabens - einer rheinisch streichen-

den geologischen Grabenstruktur - befindet sich im Verbreitungsgebiet gut tragfähiger Gesteine

des Unteren Keupers. Hierbei handelt es sich um eine ca. 30 bis 35 m mächtige Wechselfolge
von vorwiegend Ton- und Schluffsteinen mit Sand-, Dolomit- und Kalksteinen. Die oberflächennah

zu einem bindigen, teils steinigen, lockergesteinsähnlichen Material venritterten Festgesteine

werden von tonig-feinsandige Schluffen brauner bis gelbbrauner Färbung überlagert. Bei diesem
pleistozänen Lockergestein handelt es sich um Löss bar. Lösslehm, welches an der Basis eine

kiesige Komponente aufweisen kann. Die Mächtigkeit der Lockergesteine kann engräumig

wechseln.
Ein Geotechnisches Gutachten der Firma BuG Baugrunduntersuchung Naumburg GmbH vom

22.1 1 .201 2 ist Bestandtei I der Plan u nterlagen.

Belange Hvdroqeoloq ie/Gru ndwasserschutz

Ansprechpartner: Matthias Strobel
Tel.: +49 361 57 3941 630
E-Mail: matthias.strobel@tlubn.thueringen.de
Geschäftszeichen: 5070-82-3447 I 1 U7 -1

keine Betroffenheit

keine Bedenken

Bedenken/Einwendungen

Stellungnahme, Hinweise, Informationen

BelanEe Geotopschutz

Ansprechpartner: Matthias Strobel
Tel.: +49 361 57 3941 630
E-Mail: matthias.strobel@tlubn.thueringen.de
Geschäftszeichen: 5070-82-3447 11il7-1

keine Betroffenheit

keine Bedenken

Bedenken/Einwendungen

Stellungnahme, Hinweise, !nformationen
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Belanse des Berobaus/Altborobaus

Ansprcchparherin: Christina Seidel
Tel.: +49 36157 3927 45
E-Mail: chrisüna.seidel@üubn.thueringen.de
G€schäftszeichen: 5070-80'3447 I 1Ul -1

keine Betroffenheit

keine Bedenken

Bedenken/Einwendungen

Stellungnahme, Hinweise, lnformationen
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